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Grundsteuer
Die Reform der Grundsteuer stellt für die Bürgerin-
nen und Bürger, die Städte und Gemeinden sowie 
die Finanzämter eine weitreichende Umstellung 

dar. Angesichts wiederholter Anfragen möchte ich 
Ihnen mit diesem Schreiben Informationen an die 
Hand geben.

1.	 Reform der Grundsteuer

Die Reform der Grundsteuer ist auf Grund des 
Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus dem 
Jahr 2018 erforderlich geworden, welches die 
Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemes-
sung der Grundsteuer für unvereinbar mit dem 
Grundgesetz erklärte. 

Der Bundesgesetzgeber folgte dieser Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts mit dem 
Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Be-
wertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz 
– GrStRefG). Das neue Bewertungsrecht des 
Bundesmodells ermöglicht eine gleichmäßige 
Neubewertung der Grundstücke nach objektiven 
Kriterien wie Grundstücksgröße, Alter der Gebäu-
de, Nutzungsdauer und Lage. Dadurch wurde der 
bisherige verfassungswidrige Zustand beseitigt.

Sogenannte „Belastungsverschiebungen“ sind bei 
der vorzunehmenden neuen Bewertung unver-
meidbar und folgen der Entscheidung des höchs-
ten deutschen Gerichts. Andernfalls bedürfte es 
dieser Bewertung schon nicht. Welche Grund-
stücke nunmehr höher mit Grundsteuer belastet 
werden, lässt sich allgemein nicht bestimmen, 
da weder die Städte und Gemeinden noch einzel-
ne Grundstücke miteinander vergleichbar sind. 
„Belastungsverschiebungen“ stellen keine gezielte 

Benachteiligung bestimmter Grundstücksarten 
dar. 

Den Eigentümerinnen und Eigentümern von 
Grundstücken müssen die Vorzüge der Neubewer-
tung nach den Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts tatsächlich auch zugutekommen. Das 
bedeutet zugleich aber auch, dass die Eigentü-
merinnen und Eigentümer von Grundstücken von 
etwaigen nachteiligen Folgen der Neubewertung 
ebenso nicht verschont werden können. Nur so 
kann die vom Bundesverfassungsgericht gefor-
derte relationsgerechte Neubewertung erreicht 
werden, welche dafür notwendig ist, das Grund-
steueraufkommen auf den in der jeweiligen Stadt 
oder Gemeinde belegenen Grundbesitz angemes-
sen zu verteilen.

Hintergrund:
Die Grundsteuer ist eine Sollertragsteuer. Diese 

knüpft an das Eigentum von Grundbesitz an und ist 

so ausgestaltet, dass sie keine Substanzbesteue-

rungseffekte verursacht. Die Besteuerung erfolgt 

unabhängig von den individuellen Einkommens-

verhältnissen der Eigentümerinnen und Eigen-

tümer von Grundbesitz. Bei gewerblich genutzten 

Grundstücken werden die Einkünfte aus dem 

Gewerbe nicht in die Bewertung für die Grund-
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steuer einbezogen, da Gewinne aus gewerblichen 

Tätigkeiten bereits der Gewerbesteuer unterliegen. 

Dieser Zusammenhang zwischen Grundsteuer und 

Gewerbesteuer zeigt sich insbesondere auch in der 

Kürzungsregelung des § 9 Nr. 1 des Gewerbesteuer-

gesetzes.

Um etwaige „Belastungsverschiebungen“ zu steu-

ern, haben die Städte und Gemeinden beispiels-

weise die Möglichkeit, den Hebesatz für die Gewer-

besteuer zu erhöhen und diese Erhöhung bei der 

Bestimmung des Hebesatzes der Grundsteuer B 

auszugleichen. Die Städte und Gemeinden können 

also durch Anpassungen ihrer Hebesätze bei den 

Realsteuern – Grundsteuer und Gewerbesteuer – für 

eine aus ihrer Sicht gerechte Verteilung der Steuer-

last in ihrem jeweiligen Gemeindegebiet sorgen.

2.	 Wie wird die Grundsteuer berechnet?

Die Grundsteuer wird wie folgt berechnet:
Grundsteuer = Grundsteuerwert × Grundsteuermesszahl × Hebesatz 2025 ÷ 100

3.	 Welche Bescheide gibt es für die Grundsteuer?

Das eigentliche Verfahren hat sich nicht geändert. 
Auch für die Grundsteuer nach der Reform gibt es 
drei verschiedene Bescheide:
1.	 Grundsteuerwertbescheid: Dieser Bescheid 

vom Finanzamt enthält die Bewertung des 
Grundbesitzes, das ist der Grundsteuerwert, 
und ersetzt den früheren Einheitswertbe-
scheid mit dem Einheitswert. Der Grundsteu-
erwertbescheid bildet die Grundlage für die 
spätere Grundsteuerberechnung. Er bestimmt 
die Bewertung des Grundbesitzes und ist für 
alle weiteren Bescheide bindend.

2.	 Grundsteuermessbescheid: Dieser Bescheid 
vom Finanzamt bestimmt auf der Grundla-
ge des festgesetzten Grundsteuerwerts den 
Grundsteuermessbetrag. Der Grundsteuer-
messbescheid wird grundsätzlich zusammen 
mit dem Grundsteuerwertbescheid erlassen. 
Er überführt den Grundsteuerwert in eine für 
die Besteuerung relevante Größe unter An-
wendung der gesetzlich bestimmen Steuer-
messzahlen. Zudem kann mit dem Grund-
steuermessbescheid ein Zerlegungsbescheid 

ergehen, wenn an dem Grundbesitz mehr als 
eine Stadt oder Gemeinde steuerberechtigt 
ist. Mit dem Zerlegungsbescheid wird der 
im Steuermessbescheid festgesetzte Grund-
steuermessbetrag auf die steuerberechtigten 
Städte und Gemeinden aufgeteilt und die 
sich so ergebenden Zerlegungsanteile für die 
steuerberechtigten Städte und Gemeinden 
festgesetzt.

3.	 Grundsteuerbescheid: Dieser Bescheid von 
der Stadt oder Gemeinde enthält die tatsäch-
lich zu zahlende Grundsteuer, und basiert auf 
dem Steuermessbetrag, multipliziert mit dem 
kommunalen Hebesatz geteilt durch Hundert.

Erläuterungen zu den Bescheiden über den Grund-
steuerwert und den Grundsteuermessbetrag 
finden sich unter grundsteuer.brandenburg.de 
(unten auf der Seite unter 
„Erläuterungen zum Grund-
steuerwert- und Grundsteuer-
messbescheid“).

https://finanzamt.brandenburg.de/fa/de/erlaeuterungen-zum-grundsteuerwert-und-grundsteuermessbescheid
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4.	 Erklärungspflichten 

Wer am 1. Januar 2022 Eigentümerin oder Eigen-
tümer von Grundbesitz war, muss eine Grund-
steuerwerterklärung abgeben. Diese Pflicht trifft 
denjenigen, wer Teil-, Miteigentum oder Eigentum 
an einem unbebauten oder bebauten Grundstück 
oder an einer Eigentumswohnung hat.

Bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden, 
z. B. Garagen und Datschen, sind die Eigentümerin 
bzw. der Eigentümer des Grund und Bodens ver-
pflichtet, für das bebaute Grundstück die Grund-
steuerwerterklärung abzugeben. Die Eigentümerin 
bzw. der Eigentümer des Gebäudes muss gegebe-
nenfalls die zur Erstellung der Erklärung benötig-
ten Informationen zur Verfügung stellen.

Darüber hinaus ist auch zur Abgabe einer Grund-
steuerwerterklärung verpflichtet, wer Teil-, 
Mit- oder Allein-Erbbauberechtigte bzw. -Erbbau-
berechtigter sind. Die Erbbauverpflichtete bzw. 
der Erbbauverpflichtete muss gegebenenfalls die 
zur Erstellung der Erklärung benötigten Grund-
stücksinformationen zur Verfügung stellen.

Siehe auch 
grundsteuer.brandenburg.de 
(Navigation: ▶ Grundstücks- 
und Wohneigentum)

5.	 Wie lange können die Finanzämter Grundsteuerwertbescheide und 
Grundsteuermessbescheide erlassen?

Die Feststellungsfrist beträgt regelmäßig vier Jah-
re. Im Falle einer leichtfertigen Steuerverkürzung 
fünf Jahre und, falls eine Steuerhinterziehung vor-
liegt, zehn Jahre. 

Die Feststellungsfrist beginnt mit Ablauf des 
Kalenderjahres zu laufen, auf dessen Beginn die 
Hauptfeststellung, die Fortschreibung, die Nach-
feststellung oder die Aufhebung eines Grund-

steuerwerts vorzunehmen ist. Ist eine Grund-
steuerwerterklärung abzugeben, beginnt die 
Feststellungsfrist mit Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Grundsteuerwerterklärung eingereicht 
wird, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten 
Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, auf 
dessen Beginn die Grundsteuerwertfeststellung 
vorzunehmen oder aufzuheben ist.

6.	 Wurde an die Abgabe der Grundsteuerwerterklärungen durch die 
Finanzämter erinnert und gemahnt?

Wer bisher in Brandenburg keine Grundsteuer-
werterklärung einreichte, hat neben dem Auf-
forderungsschreiben zu deren Abgabe zumindest 
eine Mahnung in der Form eines Erinnerungs-
schreibens erhalten.

https://finanzamt.brandenburg.de/fa/de/themen/grundsteuer/grundstuecks-und-wohneigentum/
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7.	 Was geschieht, wenn keine Grundsteuererklärung eingereicht wird?

Liegt für Grundbesitz eine Grundsteuerwerterklä-
rung nicht vor, so erfolgt durch die Finanzämter 
des Landes Brandenburg sofern möglich eine 
Schätzung. Eine solche Schätzung führt zu einem 
erheblich erhöhten Aufwand im Finanzamt, was 
wiederum die Erledigung anderer Aufgaben durch 
die Finanzämter verzögert. Zudem bleiben die 

Eigentümerinnen und Eigentümer verpflichtet, die 
Grundsteuerwerterklärung beim Finanzamt ein-
zureichen. Einer Schätzung wohnen ferner stets 
Unsicherheiten inne, die sich auch zum Nachteil 
der Eigentümerinnen und Eigentümer auswirken 
können.

8.	 Was geschieht, wenn es nach dem 1. Januar 2022 zu einem 
Eigentumswechsel kam?

Wenn sich eine Abweichung von der zuletzt ge-
troffenen Feststellung über die Zurechnung des 
Grundbesitzes zu einer Eigentümerin oder Eigen-
tümer ergeben hat, findet eine Zurechnungs-
fortschreibung des Grundsteuerwertes statt. 
Entscheidend ist, ob und wann das Eigentum an 
dem Grundbesitz gewechselt hat und die Finanz-
behörde davon erfuhr. Allein die Zurechnungsfort-
schreibung des Finanzamtes enthält die bindende 
Feststellung darüber, dass auf einem bestimmten 
Zeitpunkt Grundbesitz dem neuen Eigentümer 
und nicht mehr dem früheren Eigentümer zuzu-
rechnen ist. Die Zurechnungsfortschreibung er-

folgt daher sowohl gegenüber dem alten wie auch 
dem neuen Eigentümer. Es handelt sich um eine 
einheitlich vorzunehmende Feststellung. 

Wird eine Zurechnungsfortschreibung durchge-
führt, wird der Grundsteuermessbetrag auf den 
Fortschreibungszeitpunkt neuveranlagt und in 
der Folge die Grundsteuer gegenüber dem neuen 
Steuerschuldner festgesetzt. Ohne eine Zurech-
nungsfortschreibung des Finanzamtes ist die Fest-
setzung der Grundsteuer gegenüber dem neuen 
Eigentümer durch die Städte und Gemeinden 
nicht möglich. 

9.	 Welche Informationen übermitteln die Finanzämter an die Städte und 
Gemeinden?

Die Finanzämter übermitteln den Städten und Ge-
meinden die Daten der Grundsteuermessbeschei-
de auf elektronischem Weg. Zudem erhalten die 

Städte und Gemeinden als Beteiligte eines Zerle-
gungsverfahrens den Zerlegungsbescheid.

10.	 Mögliche Mitteilungen der Städte und Gemeinden an die Finanzämter

Stellt eine Gemeinde fest, dass ein Bescheid des 
Finanzamtes einen Fehler enthält, kann sie das zu-

ständige Finanzamt auf diesen Fehler hinweisen. 
Dieser Hinweis soll schriftlich erfolgen und die 
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Gründe und Tatsachen benennen, auf Grund derer 
der Fehler durch die Gemeinde festgestellt wur-
de. Das Finanzamt prüft dann insbesondere eine 
Wertfortschreibung zur Fehlerbeseitigung. Dabei 
ist jedoch zu beachten, dass die für eine Wertfort-
schreibung erforderlichen Grenzen – Änderung 
des Wertes um 15.000 Euro – erreicht sein müssen.

Hintergrund:
Eine Fortschreibung kommt nach § 222 Abs. 3 BewG 

auch zur Beseitigung eines Fehlers der letzten Fest-

stellung in Betracht. Diese rechtsfehlerbeseitigende 

Fortschreibung ist keine eigenständige Fortschrei-

bungsart, sondern ein Fortschreibungsanlass für 

Wert-, Art- und Zurechnungsfortschreibung mit 

einem gesonderten Fortschreibungszeitpunkt. 

Daher gilt die Fortschreibungsgrenze nach § 222 

Abs. 1 BewG auch für eine fehlerbeseitigende Wert-

fortschreibung, nach welcher der Grundsteuerwert 

neu festgestellt wird, wenn der in Euro ermittelte 

und auf volle 100 Euro abgerundete Wert, der sich 

für den Beginn eines Kalenderjahres ergibt, von 

dem entsprechenden Wert des letzten Feststel-

lungszeitpunkts nach oben oder unten um mehr als 

15.000 Euro abweicht.

11.	 Einsprüche gegen die Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide

Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbeschei-
de sind stets mit Rechtsbehelfsbelehrungen ver-
sehen. Ein Einspruch muss daher innerhalb eines 
Monats nach deren Bekanntgabe eingelegt wor-
den sein. Bei einem Einspruch gegen den Grund-
steuermessbescheid kann nur die Berechnung des 
Messbetrags angefochten werden. Haben Bürge-
rinnen und Bürger bereits Einspruch gegen die 
Feststellung des Grundsteuerwerts oder den 
Grundsteuermessbetrag eingelegt, werden die-
se Verfahren durch den Erhalt des Grundsteuer-
bescheids nicht abgeschlossen.

Da es sich bei der Neubewertung für Zwecke der 
Grundsteuer um ein Massenverfahren handelt, 
das die Finanzämter stark beansprucht, bitten die 
Finanzämter die Bürgerinnen und Bürger darum, 
von Nachfragen, insbesondere zum Bearbeitungs-
stand eines Einspruchs, abzusehen. Eingangsbe-
stätigungen werden durch die 
Finanzämter daher grundsätz-
lich nicht erteilt. Bei elektroni-
scher Übermittlung via ELSTER 
(elster.de), erhalten die Bür-

gerinnen und Bürger ein Transferticket mit dem 
jeweiligen Übermittlungsdatum.

Wird mit dem Einspruch ausschließlich die Verfas-
sungsmäßigkeit des neuen Rechts angezweifelt 
und das Ruhen des Verfahrens beantragt, gewäh-
ren die Finanzämter dies grundsätzlich stillschwei-
gend (sog. „Zweckmäßigkeitsruhe“). Auch ohne 
ausdrücklichen Antrag gehen die Finanzämter aus 
verwaltungsökonomischen Gründen davon aus, 
dass Einspruchsführende, die sich ausschließlich 
auf die Verfassungsmäßigkeit des neuen Rechts 
beziehen, einer Verfahrensruhe aus Zweckmäßig-
keitsgründen zustimmen. 

Sofern die Bürgerinnen und Bürger es hinrei-
chend deutlich machen, dass sie ein eigenes 
Gerichtsverfahren führen möchten, kommen 
die Finanzämter diesem Begehren nach und 
entscheiden über den Einspruch.

https://elster.de
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Informationen zu dem finanzgerichtlichen Verfah-
ren, insbesondere zu dessen Kosten finden sich 
auf der Website des Finanzgerichts Berlin-Bran-
denburg unter 
finanzgericht.berlin.brandenburg.de  

(Navigation: ▶ Service ▶ 
Prozesskosten).

12.	 Zahlung der Grundsteuer trotz Einspruch

Die Grundsteuer muss grundsätzlich auch dann 
gezahlt werden, wenn ein Einspruch gegen die Be-
scheide eingelegt wurde. 

Nur wenn eine Aussetzung der Vollziehung durch 
das Finanzamt gewährt wird, bedarf es keiner Zah-

lung. Über die Gewährung einer Aussetzung der 
Vollziehung werden die Städte und Gemeinden 
unverzüglich durch die Finanzämter schriftlich 
informiert.

13.	 Was bedeutet es, wenn Eigentümerinnen und Eigentümer noch keinen 
„neuen“ Grundsteuerbescheid erhalten haben?

Sofern Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Grundbesitz noch keinen „neuen“ Grundsteuer-
bescheid von der Stadt Gemeinde erhalten haben, 
müssen sie die Vorauszahlungen nach Maßgabe 
des „alten“ Grundsteuerbescheids weiterhin 
leisten. Diese Vorauszahlungen richten sich nach 
der zuletzt festgesetzten Jahressteuer und werden 
zu den üblichen Fälligkeitsterminen (15. Februar, 
15. Mai, 15. August, 15. November) fällig.

Diese Vorauszahlungen sichern die Kontinuität des 
Steueraufkommens. Allerdings ist eine Anpassung 
der Höhe der Vorauszahlungen nicht möglich. 
Änderungen können nur durch einen „neuen“ 
Grundsteuerbescheid vorgenommen werden. Bei 
Ergehen eines „neuen“ Grundsteuerbescheids 
werden die geleisteten Vorauszahlungen auf die 
festgesetzte Grundsteuer angerechnet.

In Fällen, in denen bisher noch gar keine Fest-
setzung vorliegt (z. B. bei neu entstandenen 

wirtschaftlichen Einheiten), greifen die Pflicht zur 
Vorauszahlung nicht ein, da bereits kein „alter“ 
Grundsteuerbescheid vorliegt.

Die Städte und Gemeinden können im Rahmen 
der Gesetze andere, davon abweichende Bestim-
mungen treffen.

Hintergrund:
1.	 Der Grundsatz

	 Das Grundsteuergesetz (§ 29 GrStG) bestimmt, 

dass Steuerpflichtige bis zur Bekanntgabe eines 

neuen Grundsteuerbescheids Vorauszahlungen 

leisten müssen. Diese Vorauszahlungen beruhen 

auf der zuletzt mittels Grundsteuerbescheid 

durch die Gemeinden festgesetzten Jahressteu-

er.

2.	 Zweck der Regelung

	 Die Vorauszahlungspflicht dient der Sicherung 

des stetigen Steueraufkommens. Vorauszahlun-

gen entstehen kraft Gesetzes und werden später 

https://www.finanzgericht.berlin.brandenburg.de/fg/de/service/prozesskosten/
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auf die durch einen neuen Grundsteuerbescheid 

festgesetzte Grundsteuerschuld angerechnet. 

Voraussetzung hierfür ist, dass tatsächlich ein 

neuer Grundsteuerbescheid ergeht.

3.	 Übergangsregelungen

	 Da die Aufhebung der bisherigen Grundsteuer-

bescheide nach altem Recht erst mit Wirkung ab 

dem 1. Januar 2025 erfolgt, gelten Grundsteuer-

bescheide, die den Erhebungszeitraum 2024 

betreffen, als taugliche Grundlage für Voraus-

zahlungen im Jahr 2025 und weitere Jahre.

4.	 Rechtsfolgen der Vorauszahlungspflicht

4.1.	Entstehung und Höhe:

	 – Zu den genannten Fälligkeitsterminen entsteht 

kraft Gesetzes eine Vorauszahlungsschuld.

	 – Die Höhe bemisst sich nach einem Viertel der 

zuletzt festgesetzten Jahressteuer.

4.2.	Fälligkeit:

	 – Mit Entstehung wird die Vorauszahlungsschuld 

zu den üblichen Terminen fällig.

	 – Bei Nichtzahlung entstehen Säumniszuschlä-

ge.

4.3.	Vollstreckbarkeit:

	 Die Vorauszahlungsschuld ist dann vollstreck-

bar, wenn sie durch einen Vorauszahlungsbe-

scheid festgesetzt und mit einem Leistungsge-

bot versehen wurde.

	 Im Falle der Nichtzahlung wird durch die Ge-

meinden ein Vorauszahlungsbescheid mit 

Leistungsgebot erlassen, um in der Folge die 

Vollstreckung zu ermöglichen.

5.	 Einschränkungen

	 Die Regelung des § 29 GrStG greift nicht, wenn 

eine wirtschaftliche Einheit neu entsteht oder 

erstmals zur Grundsteuer herangezogen wird. In 

diesen Fällen fehlt es an einem „alten“ Grund-

steuerbescheid, an den § 29 GrStG anknüpfen 

könnte.

	 Eine Anpassung der Vorauszahlungen ist nicht 

möglich. Änderungen der Vorauszahlungshöhe 

können ausschließlich durch die Festsetzung 

eines neuen Grundsteuerbescheids vorgenom-

men werden.

	 Die Städte und Gemeinden können im Rahmen 

der Gesetze andere, von § 29 GrStG abweichen-

de Bestimmungen treffen.

6.	 Anrechnung und Wirkung des neuen Grund-

steuerbescheids

	 Sobald ein neuer Grundsteuerbescheid ergeht, 

werden die geleisteten Vorauszahlungen auf die 

festgesetzte Grundsteuer angerechnet.

	 Bis zur Bekanntgabe des neuen Grundsteuerbe-

scheids bleibt die Rechtswirkung des § 29 GrStG 

bestehen. Der Bescheid ersetzt die Vorauszah-

lungen mit Wirkung für die Zukunft, ohne diese 

rückwirkend aufzuheben.

14.	 Aufkommensneutralität

„Aufkommensneutralität“ der Grundsteuer be-
deutet, dass das Aufkommen an der Grundsteuer 
in einer Gemeinde auf dem bisherigen Niveau 
gehalten wird. Die Reform der Grundsteuer soll 
nach dem Willen des Gesetzgebers nicht zu einer 
verdeckten Erhöhung der Einnahmen der Städte 
und Gemeinden führen. 

Aufkommensneutralität bedeutet jedoch nicht 
automatisch auch Belastungsneutralität: Die Höhe 
der Grundsteuer, die eine Person zu zahlen hat, 
kann sich gerade auch dann ändern, selbst wenn 
eine Gemeinde aufkommensneutrale Hebesät-
ze festlegt. Aufkommensneutralität bezieht sich 
allein auf die Gemeindefinanzen, nicht auf die 
Belastung der Bürgerinnen und Bürger.
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15.	 Das brandenburgische Hebesatzregister

Das Land Brandenburg hat ein Hebesatzregis-
ter im Ende November 2024 veröffentlicht. Die 
Orientierungshebesätze in diesem Hebesatzregis-
ter sind unverbindliche Angaben. Die konkreten 
Hebesätze legen allein die jeweiligen Städte und 
Gemeinden fest.

Die rein rechnerisch ermittelten Orientierungs-
hebesätze spiegeln den Trend zu einem aufkom-
mensneutralen Hebesatz wider. Diese Orientie-
rungshebesätze beinhalten daher weder eine 
konkrete Empfehlung noch binden sie die Städte 
und Gemeinden.

Ein Vergleich der Hebesätze weder zwischen den 
Gemeinden noch in einer Gemeinde ist hinrei-
chend möglich. Zudem können auch die Einheits-
werte nicht mit den Grundsteuerwerten vergli-
chen werden. 

Das Hebesatzregis-
ter finden Sie auf 
grundsteuer.brandenburg.de 
(Navigation: ▶ Hebesatzregis-
ter).

Hintergrund:
Ein interkommunaler Vergleich der Hebesätze ist 

schon deshalb nicht zielführend, weil die Finanz-

bedarfe der Gemeinden unterschiedlich sind. Ein 

Vergleich der Hebesätze in den Gemeinden schei-

tert daran, dass die „alten“ Einheitswerte und die 

„neuen“ Grundsteuerwerte schon dem Grunde nach 

nicht miteinander vergleichbar sind. Zudem passte 

der Gesetzgeber im Zuge der Reform auch die Steu-

ermesszahlen für die Grundstücke in § 15 GrStG an, 

so das erst recht die „alten“ und „neuen“ Messbeträ-

ge in einer Gemeinde keinem Vergleich zugänglich 

sind. Schließlich ist ein Vergleich der tatsächlichen 

Steuerbelastung von Grundbesitz vor und nach der 

Reform nicht sinnvoll, da er verfassungswidrige Ein-

heitswerte mit neuen, gesetzeskonformen Grund-

steuerwerten gleichsetzt.
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